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Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

ABGB §1151;

AuslBG §28 Abs1 Z1 lita;

AuslBG §28 Abs7;

Rechtssatz

Als Gefälligkeitsdienste, die nicht unter die bewilligungsp;ichtige Beschäftigung des AuslBG fallen, können nur die vom

Leistenden aufgrund bestehender spezi<scher Bindungen zwischen ihm und dem Leistungsberechtigten erbrachten

kurzfristigen, freiwilligen, und unentgeltlichen Dienste anerkannt werden. Der Übergang zwischen Gefälligkeitsdienst

und kurzfristiger Beschäftigung im Sinne des AuslBG ist ;ießend. Es ist eine Würdigung aller Umstände des Einzelfalles

vorzunehmen, um einen Gefälligkeitsdienst annehmen zu können.
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